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im letzten jahr haben über 150.000 
Deutsche ihrer Heimat den Rücken ge-
kehrt*. Neben der Abenteuerlust sind es 
bei den meisten Auswanderern vor allem 
bessere Berufschancen und finanzielle 
Anreize, die sie zum Wegzug ins Ausland 
motivieren. Durch die Medien bekannt 

sind vor allem Sportler und andere ver-
mögende Personen, die ihren Wohnsitz 
ins niedrig besteuernde Ausland wie Mo-
naco oder die Schweiz verlegen. So will 
man der relativ hohen deutschen Besteu-
erung entgehen. Aber auch Ruheständler 
zieht es im Alter zunehmend ins Aus-
land, sei es, um dem deutschen Wetter 
zu entkommen oder das Auskommen 
mit der Rente bei niedrigeren Lebenshal-
tungskosten zu sichern.

Wohnsitzverlegung

Ist die Entscheidung für ein Land gefal-
len, müsste für eine steuerlich wirksame 
Wohnsitzverlagerung zunächst der in-
ländische Wohnsitz und der gewöhn-
liche Aufenthalt in Deutschland (D) auf-
gegeben werden. Denkbar ist auch der 
Fall des Dauerreisenden („Perpetual Tra-
veler“). Dieser möchte nirgends einen 
festen Wohnsitz begründen und hält sich 

deswegen ständig in verschiedenen Län-
dern auf (beispielsweise Weltreise mit 
diversen Hotelaufenthalten oder per Se-
gelschiff, Yacht, Wohnmobil).

Zur Aufgabe des deutschen Wohn-
sitzes müssen mindestens die folgenden 
steuerrechtlichen Anknüpfungspunkte 
gekappt werden:
•	 Innehaben einer Wohnung
•	 Beibehaltung einer Wohnung
•	 Benutzung einer Wohnung 

Dies kann beispielsweise erreicht werden 
durch Kündigung der Mietwohnung, 
durch Verkauf oder dauerhafte Vermie-
tung des Eigenheims. Für das Finanzamt 
muss ein langfristiges Wegbleiben er-
kennbar sein. Von daher ist eine Vermie-
tung auf Zeit und auch das bloße Leerste-
hen des Wohnhauses oder der Eigen-
tumswohnung kritisch anzusehen. Bei 
Verheirateten kommt erschwerend hinzu, 
dass die Familie, also der Ehepartner und 
die schulpflichtigen Kinder, ebenso ins 
Ausland mitziehen müssen, denn der 
wegziehende Steuerpflichtige hat seinen 
Wohnsitz generell dort, wo seine Familie 
lebt. Etwas anderes kann nur für dauernd 
Getrennte oder Geschiedene gelten.

Damit kein gewöhnlicher Aufenthalt 
nach § 9 Abgabenordnung (AO) vorliegt, 
müssen die äußeren Umstände erkennen 
lassen, dass man nicht im Inland verwei-
len oder dorthin zurückkehren möchte. 
Vorsicht ist beispielsweise bei einer 
Wohnmöglichkeit zur gelegentlichen 
Nutzung bei Verwandten oder Freunden 
in Deutschland geboten. Denn eine solche 
„Zweitwohnung“ darf nur unregelmäßig 
und nur recht kurz bewohnt werden (bis 
zu sechs Wochen laut Bundesfinanzhof). 
Ausnahmen, bei denen die Sechsmonats-
frist nicht gilt, sind Besuchs-, Erholungs- 
und Kuraufenthalte sowie unfallbedingte 

Krankenhausaufenthalte. Allerdings dür-
fen diese Aufenthalte dann nicht länger 
als ein Jahr dauern. 

Ein Doppelwohnsitz ist grundsätzlich 
unproblematisch, wenn zwischen dem 
neuen Wohnsitzstaat und Deutschland 
ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
besteht. Hier kommt es für die Besteue-
rungsfolgen aber darauf an, dass der Um-
ziehende seinen persönlichen und wirt-
schaftlichen Lebensmittelpunkt im Aus-
land hat. Im Fall der Schweiz ist jedoch 
eine Nebenwohnung in Deutschland auf 
jeden Fall steuerlich schädlich, da es hier 
für einen Zeitraum von bis zu fünf Jah-
ren zur sogenannten „überdachenden 
Besteuerung“ nach Art. 4 Absatz 3 DBA-
Schweiz kommt. 

Entstrickungsbesteuerung

Über einem zumal steuerlich motivierten 
Wohnsitzwechsel hängt immer das Da-
mokles-Schwert der sogenannten Ent-
strickungsbesteuerung: Denn wenn der 
Besteuerungszugriff des deutschen Fis-
kus endet, müssen die stillen Reserven 
im Betriebsvermögen (einschließlich Fir-
menwert) durch einen fiktiven Entnah-
me- oder Veräußerungsvorgang in der 
Regel aufgedeckt und versteuert werden. 
Die Entstrickung greift unabhängig da-
von, ob der deutsche Steuerpflichtige in 
eine Steueroase oder ein Hochsteuerland 
umzieht. Solche stillen Reserven resul-
tieren aus Wirtschaftsgütern, die zu 
einem inländischen Betriebsvermögen 
gehören, oder aus wesentlichen Beteili-
gungen an einer Kapitalgesellschaft.

Entstrickung von inländischem Be-
triebsvermögen

Bei inländischem Betriebsvermögen 
kommt es wegen der ab 2006 neu ge-
schaffenen gesetzlichen Regelung nach § 

4 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 16 
Absatz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) 
bei Wegzug des Betriebsinhabers zu ei-
ner automatischen Betriebsaufgabe oder 
fiktiven Entnahmehandlung und sofor-
tigen Besteuerung der Differenz zwi-
schen Verkehrs- und Buchwerten im In-
land. Betroffen sind beispielsweise Frei-
berufler, gewerbliche Einzelunternehmer 
oder Beteiligte an einer Personengesell-
schaft. Zu den dadurch aufgedeckten 
stillen Reserven zählt unter anderem der 
selbst geschaffene Firmenwert. Diese 
Entstrickungsregelung greift insbesonde-
re dann, wenn der Betrieb sozusagen am 
Betriebsinhaber „klebt“, wie das typi-
scherweise bei Freiberuflern oder ge-
werblichen Einzelunternehmern der Fall 
ist, und keine inländische Betriebstätte 
beibehalten wird. Der potenzielle Ent-
strickungsgewinn errechnet sich dann 
aus der Kapitalisierung des durchschnitt-
lichen Betriebsgewinns abzüglich eines 
kalkulatorischen Unternehmerlohns. 

Jedoch greift die Entstrickungsbesteu-
erung nur, wenn nach dem Wegzug in 
Deutschland keine Betriebstätte aufrecht 
erhalten wird. Bei Betriebsfortführung 
im Inland, sei es durch einen ständigen 
Vertreter oder in Form einer Personenge-
sellschaft, fällt diese mit ihren inlän-
dischen gewerblichen Einkünften unter 
die beschränkte Einkommensteuerpflicht 
gemäß § 49 Absatz 1 Nr. 2a EStG. Aus 
diesem Grund ist die Fortführung einer 
Betriebstätte im Inland in Form eines 
ständigen Vertreters oder die Umwand-
lung in eine Personengesellschaft (GmbH 
& Co. KG) in Erwägung zu ziehen.

Wegzugsbesteuerung nach Außensteu-
ergesetz

Anteile an inländischen und seit 2007 
auch an ausländischen Kapitalgesell-
schaften unterliegen der sogenannten 
Wegzugsbesteuerung nach § 6 Außen-
steuergesetz (AStG) sofern der Steuer-
pflichtige innerhalb der letzten fünf Jahre 
vor Wegzug zu mindestens einem Pro-
zent beteiligt war. Steuerpflichtig ist ein 
fiktiver Veräußerungsgewinn aus der Dif-
ferenz zwischen gemeinem Wert (Ver-
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kehrswert) und den historischen An-
schaffungskosten der Anteile in Höhe 
von 50 Prozent (ab 2009 60 Prozent). Die 
Besteuerung erfolgt, ohne dass entspre-
chende Geldmittel zugeflossen sind. Beim 
Umzug in ein Land der Europäischen 
Union (EU) oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums erfolgt die deutsche Besteu-
erung allerdings aufgrund der Vorgaben 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
erst, wenn die Anteile tatsächlich veräu-
ßert oder in eine andere Gesellschaft ein-
gelegt werden. Gleiches gilt, wenn der 
Wegziehende aus dem neuen Domizil 
nochmals in ein Nicht-EU-Land weiter-
ziehen sollte, § 6 Absatz 5 Außensteuer-
gesetz (AStG). Im Jahr des Wegzugs soll 
zwar die mögliche Steuer festgesetzt wer-
den, diese wird jedoch in den EU-Fällen 
zeitlich unbegrenzt, zinslos und ohne Si-
cherheitsleistung gestundet. Verkauft der 
Wegzügler dann später im (EU-)Ausland 
die Anteile, kann es zu einer nochma-
ligen Besteuerung der stillen Reserven im 
neuen Wohnsitzstaat kommen, falls die-
ser nicht an die Wertverhältnisse der An-
teile im Zeitpunkt des Zuzugs anknüpft. 
Diese Probleme sind leider nur unzurei-
chend in den entsprechenden DBA gere-
gelt.

Als Gestaltungsmaßnahme bietet sich 
an, die Anteile vor Wegzug an Familien-
angehörige in Form einer vorweggenom-
menen Erbfolge zu übertragen – bei-
spielsweise auch unter Nießbrauchsvor-
behalt oder gegen eine Leibrente. Bei 
einer Rückkehr nach Deutschland inner-
halb von fünf Jahren oder innerhalb von 
zehn Jahren bei beruflich veranlasstem 
Auslandsaufenthalt zeigt sich der Fiskus 
sogar großzügig. Die Wegzugs-Besteue-
rung auf die Anteile entfällt rückwirkend 
und die entrichtete Steuer wird nach § 6 
Abs. 3 AStG erstattet. 

Verbleibende Steuerpflicht in  
Deutschland

Ein wesentliches Ziel der steuerlich mo-
tivierten Wohnsitzverlegung wird sein, 
dass künftige Einkünfte nur noch im 
Ausland und nicht mehr in Deutschland 
steuerpflichtig sind. Da in den meisten 
Fällen mit dem neuen Wohnsitzstaat ein 
DBA existiert, wird das deutsche (be-
schränkte) Besteuerungsrecht zugunsten 
des neuen Domizilstaats zurückgedrängt. 
Deutschland hat nach den entspre-
chenden DBA-Spielregeln ein Besteue-
rungsrecht in der Regel nur noch für die 
nachfolgenden Fälle:
•	 Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
als Anwalt, Unternehmensberater, 
Schriftsteller usw., falls in Deutschland 
ein festes Büro existiert

•	Miet- und Pachtzahlungen aus deut-
schen Immobilien einschließlich Veräu-
ßerungsgewinne innerhalb der Zehn-
Jahresfrist
•	 Beteiligungseinkünfte aus gewerb-
lichen Personen- und Fondsgesell-
schaften einschließlich der Veräuße-
rungsgewinne
•	 Beamtenpensionen, da Betriebsrenten 
wie auch gesetzliche und private Leib-
renten, nach DBA-Regeln meist im 
Wohnsitzstaat zu besteuern sind (Aus-
nahme beispielsweise Österreich)

Eine Steuerfalle droht bei den sogenann-
ten Riester-Renten: Bei Wohnsitzwechsel 
ins Ausland sind die gewährten Zulagen 
und Steuervergünstigungen zurückzu-
zahlen. Die Rückzahlungssumme kann 
bis zum Rentenbeginn gestundet wer-
den.

Gestaltungsmaßnahmen

So kann die Besteuerung von Einkünften 
aus Kapitalvermögen beispielsweise mit 
Zerobonds in den Zeitpunkt nach dem 
Wegzug verlagert werden, da bei diesen 
die Zinsen nicht laufend, sondern geballt 
in einem Betrag am Ende der Laufzeit 
zufließen. Positive Einkünfte aus Ver-
mietung deutscher Immobilien lassen 
sich durch eine entsprechend hohe 
Fremdfinanzierung und Abschreibungen 
reduzieren. Das freie Eigenkapital könnte 
dann gezielt in ausländischem (Kapital-)
Vermögen angelegt werden. Inländische 
Immobilien können auch gegen eine 
Leibrente veräußert werden. Anders als 
bei einer Miete steht das Besteuerungs-
recht dann nicht Deutschland, sondern 
regelmäßig dem neuen Wohnsitzstaat 
zu.

Bei den sogenannten Rürup-Renten 
sind die durch den Sonderausgabenab-
zug bereits geltend gemachten Steuer-
vorteile nicht rückzahlungspflichtig. Die 
Besteuerung der ausgezahlten Rürup-
Rente erfolgt aber nach den Regeln des 
entsprechenden DBA grundsätzlich nur 
im neuen Wohnsitzstaat. Dagegen 
sträubt sich natürlich der deutsche Fis-
kus. Daher sollen die DBA dahingehend 
geändert werden, dass Deutschland das 
Besteuerungsrecht für Alterseinkünfte 
erhält, wenn die zugrunde liegenden Al-
tersvorsorgeaufwendungen in Deutsch-
land abziehbar waren.

Fazit

Das ideale neue Domizil aus steuerlichen 
Gesichtspunkten wird ein Land sein, das 
nach seinen nationalen Steuergesetzen 
lediglich territoriales, also in dem betref-
fenden Land selbst erwirtschaftetes Ein-

kommen besteuert. Das nach DBA-Recht 
an sich steuerpflichtige, exterritoriale 
Einkommen aus deutschen oder anderen 
ausländischen Quellen (wie Zinsen und 
Renten) kann dann ganz legal steuerfrei 
zufließen. Denn zum einen ist es von der 
nationalen Besteuerung freigestellt und 
zum anderen unterliegt es in Deutsch-
land keiner beschränkten Steuerpflicht. 
Solche paradiesischen Zustände kennen 
beispielsweise Malaysia, die Philippinen 
oder Uruguay, die mit speziellen soge-
nannten „Retirement-Programmen“ aus-
ländisches Einkommen von Zuzüglern 
generell von einer nationalen Besteue-
rung freistellen und zudem einen DBA-
Schutz mit Deutschland gewähren. Aber 
auch europäische Länder wie Großbri-
tannien, Malta oder Zypern befreien zu-
mindest ausländische Zinseinkünfte von 
ihrer nationalen Besteuerung.�

k  weitere infos

Als Abonnent von LEXinform Steuern 
Recht und Wirtschaft bietet Ihnen 
das Fachportal International struktu-
rierte Informationen für weltweit 
mehr als 100 Länder. Neben wirt-
schaftlichen Eckdaten und Trends 
finden Sie ebenso schnell steuer-
liche und rechtliche Informationen. 
Zudem sind über LEXinform die ein-
zelnen OECD-Musterabkommen, alle 
mit Deutschland geschlossenen Ab-
kommen auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen 
sowie auf dem Gebiet der Erbschaft- 
und Schenkungsteuern abrufbar. 
Wertvolle Unterstützung bietet der 
DATEV-Praktiker-Kommentar OECD-
MA, der Rechtsprechung, Verwal-
tungsanweisungen und Literatur zum 
DBA-Recht erschließt und auf die 
entsprechenden LEXinform-Doku-
mente verlinkt. Bestandteil des Kom-
mentars sind auch Abkommensüber-
sichten, die einen tabellarischen Ver-
gleich der Artikel der einzelnen 
Länder-DBAs mit den thematisch 
entsprechenden Artikeln des OECD-
Musterabkommens enthalten. Um-
fassende Informationen zum  
Außensteuerrecht einschließlich der 
Kommentierungen zum AStG vom 
Lippross Basiskommentar runden 
das Angebot ab. (Art.-Nr. 65 535). Bei 
individuellen Länderrecherchen 
steht Ihnen der DATEV Recherche-
dienst zur Verfügung (E-Mail:  
recherchedienst@datev.de)




